
Durchführungsvertrag – Teil B

zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan
(Vorhaben- und Erschließungsplan)

Hu 142 „Einzelhandelsstandort Dortmund-Huckarde, Aspeystraße“

zwischen

der Stadt Dortmund
vertreten durch den Oberbürgermeister

- im folgenden „Stadt“ genannt –

und

der Medibau Grundstücksgesellschaft mbH
vertreten durch

Herrn Werner Pfaller
Mittelstraße 57, 44575 Castrop-Rauxel

- im folgenden „Vorhabenträger“ genannt -

Präambel

In dem Durchführungsvertrag – Teil A – zum Vorhaben- und Erschließungsplan vom 
18.11.2002 sind die Pflichten des Vorhabenträgers und der Stadt im Zusammenhang mit dem 
Satzungsverfahren beschrieben und festgelegt. So hat der Vorhabenträger sich gem. § 5 u. a. 
verpflichtet, das Vorhaben innerhalb von drei Monaten nach erteilter Baugenehmigung zu 
beginnen und innerhalb von 15 Monaten nach Baubeginn fertigzustellen und der beabsichtig-
ten Nutzung zuzuführen.

Diese und die sonstigen im Durchführungsvertrag – Teil A – übernommenen Verpflichtungen 
gelten uneingeschränkt neben den in diesem Vertrag festgelegten Bestimmungen weiter fort.

Der Durchführungsvertrag – Teil B -, auf den in § 10 des Durchführungsvertrages – Teil A –
bereits hingewiesen wurde, präzisiert insbesondere die Paragraphen 3, 8 und 10 des Durch-
führungsvertrages – Teil A – und stellt die Rechtsgrundlage für die gesicherte Erschließung 
des Vorhabens dar.



§ 1

Vertragsgegenstand

1. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die notwendigen Erschließungsarbeiten ein-
schließlich der Planung von Kanal- und Straßenbau, Beleuchtung etc. in eigener Regie 
und Verantwortung auf eigene Kosten durchzuführen, soweit nachstehend nicht etwas 
anderes vereinbart ist.

2. Die Stadt verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in § 9 genann-
ten Voraussetzungen in ihr Eigentum, ihre Unterhaltung und Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen.

§ 2

Umfang der Erschließungsarbeiten

1. Dem Vorhabenträger obliegt die Freilegung der Erschließungsflächen sowie die 
Durchführung aller Maßnahmen, die zur Erschließung des Geländes erforderlich sind. 
Er hat die öffentlichen Straßen, Parkflächen, Grünanlagen und sonstigen öffentlichen 
Wegeflächen entsprechend den ortsrechtlichen Bestimmungen auszubauen und mit 
Entwässerungs- und Beleuchtungsanlagen zu versehen. Zum Umfang der Erschlie-
ßungsarbeiten gehört auch das Errichten von Stützmauern und der Bau von Umwelt-
schutzeinrichtungen.

Falls in einem aufgeschütteten oder durch Bergbaustörungen beeinträchtigten Gelände 
Straßen hergestellt bzw. Kanäle und Leitungen verlegt werden, sind nach Angaben der 
Stadt im Einvernehmen mit der zuständigen Bergwerksgesellschaft besondere Siche-
rungsmaßnahmen durchzuführen. Das gleiche gilt auch bei Überbauung von Luft-
schutzstollen bzw. Bunkern.

2. Sofern die Erschließungsanlagen auf Flächen hergestellt werden, die als Standorte für 
Bodenverunreinigen im Altlasten-Kataster aufgeführt sind, ist den Auflagen und Be-
dingungen der Stadt – Umweltamt – nachzukommen.

3. Bei Bezugsfertigkeit der Bauvorhaben müssen die Erschließungsanlagen in einem 
gebrauchs- und verkehrssicheren Zustand hergestellt sein.

Die für die Erschließung des Bebaungsplanbereiches erforderliche Gehwegüberfahrt 
muss in Abstimmung mit dem Amt für Tiefbau und Straßenverkehr hergestellt wer-
den.

Absperrmaßnahmen in öffentlichen Straßen sind entsprechend der Anweisung des 
Amtes für Tiefbau und Straßenverkehr (StA 66) der Stadt und der zuständigen Poli-
zeibehörde durchzuführen.

4. Die Baugruben der Kanäle dürfen erst nach Abnahme der verlegten Rohre und der 
Schachtbauwerke durch die Abteilung für Stadtentwässerung des Tiefbauamtes ver-
füllt werden.



Zur Feststellung der Gebrauchsfähigkeit ist für jede einzelne Haltung mit den Bedie-
nungsteten des Tiefbauamtes ein Einzelprotokoll zu erstellen, welches bei der Abnah-
me der Kanalanlagen vorzulegen ist. Bei der Abnahme der Kanalanlagen ist außerdem 
die Wasserdichtheit gem. DIN 4033 nachzuweisen.

Bei Gefälleabweichungen der Kanäle gegenüber dem Entwurfsgefälle behält sich das 
Tiefbauamt vor, die in Punkt 5.00000 der „Zusätzliche technische Vorschriften der 
Stadt Dortmund für die Ausführung der Kanalarbeiten (ZTV-Kanalbau)“ festgelegten 
Wertminderungen gegen den „E-Träger“ geltend zu machen.

5. Die Stadt gestattet dem Vorhabenträger – soweit für die Erschließungsmaßnahmen er-
forderlich – die Inanspruchnahme der im Eigentum der Stadt stehenden Verkehrsflä-
chen.

6. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfund, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde (Tel.-Nr. 50 – 2 42 92, Fax-Nr. 50 – 2 67 30) und/oder dem Westfä-
lischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe 
(Tel.-Nr. 02761 – 12 61, Fax.-Nr.: 02761/24 66) unverzüglich anzuzeigen. Die Entde-
ckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 
16 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist be-
rechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erfor-
schung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). Darüber hin-
aus ist bei Bodeneingriffen u. U. mit archäologischen Bodenfunden zu rechnen. Der 
Beginn von Erdarbeiten ist daher mindestens 14 Tage vorher ebenfalls bei der Unteren 
Denkmalbehörde anzuzeigen.

§ 3

Allgemeine Ausbaubedingungen

1. Für die Ausführung der Erschließungsarbeiten ist der Vorhaben- und Erschließungs-
plan von April 2003 maßgebend. Die Arbeiten sind durch fachlich geeignete und vom 
Amt für Tiefbau und Straßenverkehr zugelassene Unternehmer nach näheren Angaben 
und unter Aufsicht der Stadt nach DIN-Vorschriften und den technischen Bedingun-
gen entsprechend auszuführen.

2. Vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten ist der Vorhabenträger verpflichtet, 
sich mit der Stadt, dem Amt für Tiefbau und Straßenverkehr und – soweit es sich um 
Straßenbepflanzung handelt – mit dem Grünflächenamt in Verbindung zu setzen.

3. Die Fachdienststellen überwachen die ordnungsgemäße Herstellung während der Bau-
zeit soweit, dass bei Ab- bzw. Übernahme der Anlagen Unstimmigkeiten weitgehend 
vermieden werden.



4. Die Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen und die Prüfungen am fertigen Bau-
werk sind im erforderlichen Umfang gemäß den technischen Vorschriften und Richtli-
nien durchzuführen. Die Ergebnisse sind der Stadt – Amt für Tiefbau und Straßenver-
kehr – vor der Abnahme vorzulegen.

§ 4

Landschaftspflegerische Maßnahmen

1. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege als Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen im Plangebiet sowie die landschaftspflegerischen Maßnahmen auf 
den bereitgestellten Grundstücken außerhalb des Plangebietes sind entsprechend den 
als Anlage beigefügten Plänen des landschaftspflegerischen Fachbeitrages

- Plan-Nr. 209-02, Planbezeichnung: Maßnahmenplan
- Plan-Nr. 220-03, Planbezeichnung: Maßnahmenplan/Flächenpool

Gemarkung Dortmund-Oestrich, Flur 5, Flurstück 7
Durchzuführen.

2. Die Maßnahmen sind in der Vegetationsperiode, spätestens aber nach Abschluß des 
Bauvorhabens durchzuführen.

3. Die Arbeiten sind von einem zugelassenen Fachunternehmer auszuführen.

4. Die Fertigstellung der Maßnahmen wird von der Stadt (Grünflächenamt/Umweltamt) 
abgenommen. Die Beseitigung festgestellter Mängel obliegt dem Vorhabenträger.

5. Die Stadt ist berechtigt, die pfand- und kostenfreie (mit Ausnahme der vorh. Leitungs-
rechte), unentgeltlich Übergabe von Flächen mit realisierten Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen zu fordern. Der Vorhabenträger hat dieser Forderung nachzukommen. Ein 
Übernahmeanspruch seitens des Vorhabenträgers besteht jedoch nicht.



§ 5

Versorgungsleitungen

1. Die inneren Erschießungsanlagen sind mit den notwendigen Versorgungsleitungen –
wie z. B. für Gas, Wasser, Elektrizität usw. – nach den Vorschriften der zuständigen 
Versorgungsträger zu versehen. Die Verlegung ist vom Vorhabenträger rechtzeitig bei 
den betreffenden Versorgungsträgern zu beantragen.

Sofern für die Verlegung von Versorgungsleitungen bzw. Kabeln in Grundstücken, die 
nach der Übernahme bei der Stadt verbleiben, noch keine Gestattungs- bzw. Konzessi-
onsverträge mit der Stadt bestehen, sind diese bis zur Übernahme noch abzuschließen.

Bevor der Vorhaben- und Erschließungsträger mit den Versorgungsunternehmen Ver-
träge über die Verlegung von Versorgungsleitungen bzw. Kabeln über die Versorgung 
selbst abschließt, hat er sich mit der Stadt über den Inhalt der Verträge abzustimmen.

2. Der Arbeitsablauf ist mit den Tiefbauunternehmen und den zuständigen Versorgungs-
trägern zu koordinieren.

§ 6

Zusatz- bzw. Anschlussarbeiten

1. Alle sonstigen Maßnahmen, die durch die Erschließung des Geländes erforderlich 
werden, z. B. das Versetzen von Masten und Laternen, Umlegung von Versorgungslei-
tungen, Herstellung der Straßenanschlüsse an die bestehenden Straßen usw. hat der 
Vorhabenträger nach Angaben und unter Aufsicht der Stadt auf seine Kosten vorzu-
nehmen.

2. Änderungen im vorhandenen Straßenbau, die über die beigefügten Pläne hinausgehen, 
bedürfen besonderer Regelung.

3. Wegen der Lage etwa vorhandener Versorgungsleitungen (Gas-, Wasser-, Strom-, Te-
lefonleitungen usw.) hat sich der Vorhabenträger mit den zuständigen Versorgungs-
trägern rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

§ 7

Sicherheitsleistung und Erfüllungszwang

1. Kommt der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht oder 
nicht rechtzeitig nach, so ist die Stadt berechtigt, die Erfüllung auf Kosten des Vorha-
benträgers entweder selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Da-
bei sind die beabsichtigten Maßnahmen anzukündigen.



Bei Gefährdung der Verkehrssicherheit können Aufforderung, Fristsetzung und An-
kündigung unterbleiben. In diesem Fall hat die Stadt das Recht, die Maßnahmen sofort 
auf Kosten des Vorhabenträgers durchzuführen. Die Stadt setzt den Vorhabenträger 
jedoch unverzüglich in Kenntnis.

2. Als Sicherheit für die Vertragserfüllung hat der Vorhabenträger vor Aushändigung des 
Vertrages eine unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft eines deutschen Kreditin-
stitutes unter Verzicht auf das Recht der Einrede der Anfechtung, der Aufrechnung 
und der Vorausklage nach den §§ 770 und 771 BGB in Höhe der voraussichtlichen 
Herstellungskosten für die Erschließung und ökologischen Ausgleichsmaßnahmen in 
Höhe von

17.000,00 €
beizubringen.

Der verbürgte Betrag vermindert sich auf Antrag des Vorhabenträgers jeweils um die 
von der bauausführenden Firma zu bestätigenden Zahlungen, die der Vorhabenträger 
für die ihm übertragenen und ausgeführten Arbeiten leistet, höchstens jedoch bis zur 
Höhe der noch auszuführenden Restarbeiten. Die Verminderung der Bürgschaftssum-
me erfolgt durch das Amt für Tiefbau und Straßenverkehr bzw. dem Umweltamt für 
die Ausgleichsmaßnahmen nach Vorlage und Prüfung der Rechnungen.

Vor Rückgabe der Bürgschaftsurkunde ist eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe 
von 3 % der gesamten Herstellungskosten für die Erschließung beim Amt für Tiefbau 
und Straßenverkehr und für die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen beim Umwelt-
amt zu hinterlegen.

Mängel, die nach Abnahme einer Teileinrichtung der Erschließungsanlage bzw. der 
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen festgestellt werden, sind vom Vorhabenträger 
vor einer weiteren Verringerung der Bürgschaftssumme zu beseitigen.

3. Der Stadt stehen die Bürgschaften für den Kanalbau und für die weiteren Erschlie-
ßungsmaßnahmen bis zur Abnahme durch das Amt für Tiefbau und Straßenverkehr 
sowie der ökologischen Kompensationsmaßnahmen bis zur Übernahme (§ 9) durch 
die Stadt zu.

§ 8

Haftung des Vorhaben- und Erschließungsträgers

1. Bis zur Abnahme der Gehwegüberfahrten durch das Amt für Tiefbau und Straßenver-
kehr obliegt dem Vorhabenträger die Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht 
für die von ihm umbauten Gehwegbereiche. Er stellt die Stadt insoweit von Ansprü-
chen Dritter frei. Er haftet für alle Schäden, die aufgrund mangelhafter Arbeiten ent-
stehen.

2. Den Aufforderungen der Stadt zur Beseitigung von Missständen ist unverzüglich 
nachzukommen.



§ 9

Ab- und Übernahme der Gehwegüberfahrten

Nach Fertigstellung der in § 1 Ziffer 1 angegebenen Arbeiten werden die Gehwegüber-
fahrten von der Stadt (Amt für Tiefbau und Straßenverkehr) - bei der auch die Endtermine 
der jeweiligen Gewährleistungsfristen festgelegt werden – abgenommen. Die Gewährleis-
tung für die in § 1 Ziffer 1 beschriebenen Maßnahmen beträgt 5 Jahre.

§ 10

Wirksamkeit des Vertrages

1. Die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen gelten vorbehaltlich etwaiger 
Rechte Dritter.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so hat das auf die 
Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen keinen Einfluß. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, anstelle evtl. unwirksamer Bestimmungen neue wirksame zu verein-
baren, die den unwirksamen nach Sinn und Zweck möglichst nahe kommen.

§ 11

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Dortmund.



§ 12

Schlussbemerkungen

Dieser Vertrag wird unter der Bedingung abgeschlossen, dass der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan (Vorhaben- und Erschließungsplan) Hu 142 – Einzelhandelsstandort Dortmund-
Huckarde, Aspeystraße – als Satzung rechtsverbindlich wird.

Dortmund, den Dortmund, den



Für den Vorhaben- Für die Stadt Dortmund
und Erschließungsträger Der Oberstadtdirektor

Mediabau Grundstücks- Ullrich Sierau
Gesellschaft mbH Stadtrat
vertreten durch 
Herrn Wesner Pfaller



D R. G E R H A R D  L A N G E M E Y E R
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

d 
 

Friedensplatz 1  44122 Dortmund  Telefon 0231/50-22030 und 50-22050  Telefax 0231/50-22088  Stadtbahnhaltestelle Stadtgarten

__

___

__

09.04.03

An den Bezirksvorsteher An den Vorsitzenden
der Bezirksvertretung Huckarde des Ausschusses für Umwelt,
Herrn Hudy Stadtgestaltung und Wohnen

Herrn Jostes

Bauleitplanung; vorhabenbezogener Bebauungsplan Hu 142 – Einzelhandelsstandort Dort-
mund-Huckarde, Aspeystraße –

hier: I. Ergebnis der Bürgeranhörung
II. Beschluss zur Erweiterung des Bebauungsplanbereiches
III. Beschluss zur Offenlegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Hu 142
IV. Beschluss zum Abschluss des Durchführungsvertrages – Teil B –

Sehr geehrter Herr Hudy,
sehr geehrter Herr Jostes,

die Bezirksvertretung Huckarde tagt am 08.05.2003 und der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung 
und Wohnen am 14.05.2003. Diese für die Vorlage vorgesehene Terminabfolge entspricht nicht der 
Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Dortmund, seine Ausschüsse, Kommissionen und die Be-
zirksvertretungen.

Ich bitte Sie, die Vorlage trotzdem in dieser Reihenfolge zu behandeln, damit der o. a. Punkt auf die 
Tagesordnung des Rates am 22.05.2003 genommen werden kann, da ansonsten für das Bauleitplan-
verfahren empfindliche Zeitverluste entstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Langemeyer

Funktion/Name
Datum
Handzeichen



Fortsetzung des Schreibens
vom 09.04.03 Seite 2

An den Bezirksvorsteher An den Vorsitzenden
der Bezirksvertretung Huckarde des Ausschusses für Umwelt,
Herrn Hudy Stadtgestaltung und Wohnen

Herrn Jostes

Bauleitplanung; vorhabenbezogener Bebauungsplan Hu 142 – Einzelhandelsstandort 
Dortmund-Huckarde, Aspeystraße –

hier: I. Ergebnis der Bürgeranhörung
II. Beschluss zur Erweiterung des Bebauungsplanbereiches
III. Beschluss zur Offenlegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Hu 142
IV. Beschluss zum Abschluss des Durchführungsvertrages – Teil B –

Sehr geehrter Herr Hudy,
sehr geehrter Herr Jostes,

die Bezirksvertretung Huckarde tagt am 08.05.2003 und der Ausschuss für Umwelt, Stadtges-
taltung und Wohnen am 14.05.2003. Diese für die Vorlage vorgesehene Terminabfolge ent-
spricht nicht der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Dortmund, seine Ausschüsse, Kom-
missionen und die Bezirksvertretungen.

Ich bitte Sie, die Vorlage trotzdem in dieser Reihenfolge zu behandeln, damit der o. a. Punkt 
auf die Tagesordnung des Rates am 22.05.2003 genommen werden kann, da ansonsten für das 
Bauleitplanverfahren empfindliche Zeitverluste entstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Langemeyer

Funktion/Name
Datum
Handzeichen





Begründung

zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Hu 142

- Einzelhandelsstandort
Dortmund-Huckarde,

Aspeystraße -
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1. Räumlicher Geltungsbereich und gegenwärtige Situation

1.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der Planbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich im Stadtbe-
zirk Huckarde, Ortsteil Huckarde. Der räumliche Geltungsbereich wird im Süden 
und Südwesten durch vorhandene Wohngrundstücke (nördliche Grenze der Flurstü-
cke 599 und 620 sowie östliche Grenze der Flurstücke 235, 236 und 237) begrenzt.

Im Westen bildet die Aspeystraße die Grenze und im Osten die S-Bahnlinie. Im Nor-
den verläuft das Plangebiet spitzwinklig. Hier wird die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches im Nordwesten durch die südöstliche Grenze des Flurstückes 613 ge-
bildet.

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschränkt 
sich auf die Flurstücke 502 und 621 der Flur 1, Gemarkung Huckarde.

Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft, der nicht innerhalb des 
Projektgebietes ausgeglichen werden kann, wird eine ca. 2.300 m² große Ersatzfläche 
in Dortmund-Oestrich herangezogen. Hierbei handelt es sich um das Flurstück 7 der 
Flur 5, Gemarkung Oestrich in einer Gesamtgröße von ca. 1,7 ha (Ausgleichsflä-
chenpool des Vorhabenträgers).

1.2 Gegenwärtige Situation im Plangebiet / Umgebungsnutzung

Das Plangebiet liegt im westlichen Siedlungsbereich des Ortsteils Huckarde, unmit-
telbar an der Aspeystraße gelegen, die den Standort erschließt.

Das Plangebiet ist bislang überwiegend als Grabeland genutzt worden. Auf einer 
Teilfläche im Süden des Grundstückes befinden sich ausgedehnte Brombeergebü-
sche. Im Plangebiet befinden sich 4 Laubbäume (Weiden, Eschen), die aufgrund ih-
res Stammumfanges gem. der Dortmunder Baumschutzverordnung unter Schutz ste-
hen. Bauliche oder sonstige Nutzungen sind auf dem Grundstück nicht vorhanden.

Das Gelände fällt von max. 77,90 m ü.NN im Süden nach Norden auf ca. 72,00 m 
ü.NN ab. Südlich und westlich des Plangebietes befindet sich 2 - 3-geschossige 
Wohnbebauung mit dem Charakter eines allgemeinen Wohngebietes. 
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2. Anlass, Ziele und Zwecke 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Die Wohnbereiche zwischen der Westhusener Straße und der S-Bahnlinie im Ortsteil 
Huckarde (Stat. Unterbezirk 822) als auch östlich der S-Bahnlinie (Huckarder Bruch / 
Parsevalstraße) verfügen nur über ein unzureichendes Nahversorgungsangebot mit 
Gütern des täglichen Bedarfs. Ein die Grundversorgung dieser Wohngebiete decken-
des zeitgemäßes Angebot an Verkaufsflächen ist nicht vorhanden.

Die seitens des Vorhabenträgers geplante Errichtung eines Lebensmittel-Discount-
marktes in der Größenordnung von ca. 800 m² ist daher geeignet, die Versorgungssi-
tuation mit Gütern des täglichen Bedarfs im Westen des Stadtteils Huckarde zu 
verbessern und damit den Stadtteil in seiner Entwicklung zu stärken.

Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen die planungs-
rechtlichen Grundlagen für die beabsichtigte Ansiedlung eines Lebensmittel-
Discountmarktes (ca. 800 m² Verkaufsfläche) geschaffen werden.

3. Planungsrechtliche Situation

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt 
Dortmund / Unna / Hamm stellt den Planbereich als "Wohnsiedlungsbereich" dar.

3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes

Der seit dem 27.06.1985 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Dortmund 
enthält für den Planbereich insgesamt die Darstellung "Wohnbaufläche".

Das geplante Vorhaben dient der Nahversorgung und ist somit gemäß § 4 Abs. 2 
BauNVO als ein der Versorgung des Gebietes dienender Laden einzuordnen. Die be-
absichtigte Einzelhandelsnutzung steht damit in Übereinstimmung mit den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes; eine Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
nicht erforderlich.
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3.3 Festsetzungen des Landschaftsplanes Dortmund-Mitte

Der seit dem 24.01.1996 rechtsverbindliche Landschaftsplan Dortmund-Mitte setzt 
in der Entwicklungskarte für den Planbereich das temporäre Entwicklungsziel 6 -
temporäre Erhaltung der derzeitigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung von 
Bauflächen durch die Bauleitplanung - fest.

3.4 Bauplanungsrecht

Für den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes besteht kein Bebauungs-
plan. Das Gebiet liegt im "Außenbereich" und ist somit gemäß § 35 BauGB zu beur-
teilen.

4. Erläuterungen und Inhalte 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

4.1 Allgemeine Beschreibung des Vorhabens

Die vorliegende Planung umfasst den Neubau eines Lebensmittel-Discountmarktes 
mit einer Verkaufsfläche von ca. 800 m² und den Bau einer zugeordneten Stellplatz-
anlage mit 80 Stellplätzen.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die zulässige Obergrenze der Verkaufs-
fläche auf 820 m² festgesetzt. Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung mit der Be-
zeichnung Lebensmittel-Discountmarkt ist umfassend und genau, so dass auf die er-
gänzende Festsetzung z.B. von Warengruppen verzichtet werden kann. Mit den ge-
troffenen Festsetzungen ist gewährleistet, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt die 
Umnutzung in andere großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 
Auswirkungen (z.B. Textilien, Schuhe) ausgeschlossen ist.

Der Discountmarkt wird als eingeschossiges Gebäude mit flachgeneigtem Satteldach 
errichtet. Die Anordnung des Marktes auf dem ca. 6.000 m² großen Gelände erfolgt 
im südöstlichen Bereich und schließt unmittelbar an die benachbarten Wohn-
grundstücke an. Nördlich dem Marktgebäude vorgelagert liegen die Stellplätze. Die 
Anordnung des Gebäudes übernimmt somit in Teilbereichen eine abschirmende 
Funktion der von der Stellplatzanlage ausgehenden Lärmbelastungen für die südlich 
gelegenen Nachbargrundstücke.
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Die Erschließung des Standortes erfolgt über die Aspeystraße in Form einer Grund-
stückszufahrt. Zusätzliche öffentliche Erschließungsmaßnahmen werden nicht erfor-
derlich.

4.2 Art der baulichen Nutzung

Der geplante Lebensmittel-Discountmarkt hat eine Verkaufsfläche von ca. 800 m². 
Gem. Pkt. 2.3.2 des sog. "Einzelhandelserlasses" greift bei dieser Größenordnung die 
Vermutungsregel, derzufolge das Vorhaben die in § 11, Abs. 3 BauNVO genannten 
Auswirkungen haben kann. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan trägt diesem 
Sachverhalt Rechnung und trifft für das Vorhaben die Festsetzung als sonstiges Son-
dergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Lebensmittel-
Einzelhandel". Im Hinblick auf die Verträglichkeit dieses Vorhabens mit den vor-
handenen Nutzungen im Ortsteil Huckarde und dem Stadtbezirk Huckarde ist bei der 
Beurteilung der eingangs dargelegte geringe Versorgungsgrad im Umgebungsbereich 
des Vorhabens als auch die Größenordnung des Vorhabens zu berücksichtigen. Diese 
lassen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen i.S. des § 11, Abs. 3 BauNVO 
erkennen.

In den westlichen Wohngebieten Huckardes, also den Wohnbereichen Huckarder 
Bruch und westlich der S-Bahnlinie (Erpinghofstraße/Aspeystraße), befinden sich 
keinerlei Lebensmittelgeschäfte. Lediglich im Eckbereich Unterfeldstra-
ße/Aspeystraße befinden sich ein Bäckereigeschäft und ein kleiner türkischer Le-
bensmittelladen. 

Auch der Ortsteil Wischlingen, südlich der Rahmer Straße, verfügt über keinerlei 
Geschäfte des Lebensmitteleinzelhandels. Aufgrund dieser unzureichenden Nahver-
sorgungssituation ist das geplante Vorhaben inmitten des Wohngebietes an der As-
peystraße geeignet, die Nahversorgungssituation der beschriebenen Wohngebiete er-
heblich zu verbessern. Insbesondere ist hier der Aspekt der guten fußläufigen Er-
reichbarkeit des geplanten Standortes hervorzuheben.

Aufgrund der Lage des Standortes abseits der Hauptverkehrsstraßen und der Ver-
kaufsflächenbegrenzung auf ca. 800 m² ist weiterhin nicht zu befürchten, dass es 
durch das geplante Vorhaben im Stadtbezirk Huckarde zu Kaufkraftumlenkungen 
nennenswerten Umfangs kommt, die die Versorgungssicherheit anderer Ortsteile ge-
fährden würden.

Der westlich gelegene Ortsteil Jungferntal/Rahm verfügt selbst über ein gutes Nah-
versorgungsangebot an der Rahmer Straße (Rewe-Vollsortimenter; Plus-
Discountmarkt; Getränkemarkt) sowie einen Edeka-Supermarkt in der Wohnsiedlung 
Jungferntal. Gleiches gilt auch für die östlichen und südöstlichen Wohngebiete Hu-
ckardes, denen im Ortskern Huckarde und im Bereich Varziner Straße ein entspre-
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chendes Angebot zur Verfügung steht (Rewe-Vollsortimenter; Plus-Discountmarkt an 
der Varziner Straße und im Ortskern; DM-Drogeriemarkt).

Da der Standort des geplanten Discount-Marktes an der Aspeystraße keine besondere 
Verkehrsgunst an einer Hauptverkehrsstraße aufweist, wird auch eine zentrenrele-
vante Kaufkraftumlenkung aus den vorgenannten Wohnbereichen des Stadtbezirkes 
nicht erfolgen.

4.3 Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksfläche

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 16 Abs. 3 BauNVO über die Festset-
zung der Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe der 
baulichen Anlage (Oberkante Gebäude) bestimmt. Die GRZ wird mit dem für sonsti-
ge Sondergebiete höchstzulässigen Maß von 0,8 festgesetzt, da gem. § 19 Abs. 4 
BauNVO die Stellplätze mit ihren Zufahrten bei der Ermittlung der Grundfläche mit-
zurechnen sind. Die Zahl der Vollgeschosse wird entsprechend dem funktionalen Er-
fordernis des Lebensmittelmarktes auf 1 Vollgeschoss begrenzt. Die Oberkante des 
Gebäudes wird auf max. 85,90 m ü.NN begrenzt; damit bleibt das Gebäude deutlich 
unterhalb der Oberkante der benachbarten Wohnbebauung Aspeystraße 71 - 73.

Die überbaubare Grundstücksfläche ist vorhabenbezogen für den geplanten Baukör-
per festgesetzt. Im Westen stößt der Baukörper unmittelbar an das benachbarte Flur-
stück 235 an, so dass hier die Abstandsflächen gem. Landesbauordnung nicht ein-
gehalten werden können. Dem Vorhabenträger liegt jedoch die entsprechende Ein-
verständniserklärung des Grundstückseigentümers zur Duldung der Abstandsfläche 
auf seinem Grundstück vor. Dies wird im Bauantragsverfahren nachgewiesen.

4.4 Baugestalterische Festsetzungen

Baugestalterische Festsetzungen werden zur Dach- und Fassadengestaltung und zu 
den Werbeanlagen getroffen. Als Dachform wird das flach geneigte Satteldach mit 
einer Neigung zwischen 20° und 23° festgesetzt. Die Dacheindeckung erfolgt mit ro-
ten bis rotbraunen Betondachsteinen. Die Außenfassade wird mit Verblendklinker in 
roter bis rotbrauner Farbgebung, die Giebelflächen mit Zinkblech in Stehfalztechnik 
verkleidet.

Werbeanlagen in Form von Pylonen oder Fahnenmasten werden ausgeschlossen. Die 
Zulässigkeit von Werbeanlagen beschränkt sich auf die Anbringung des Firmenlogos 
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am Gebäude sowie eines Firmenlogos in der Höhe bis. max. 2,50 m über Stellplatz-
niveau im Zufahrtsbereich des Marktes an der Aspeystraße.

5. Verkehrliche Erschließung

5.1 Äußere und innere Erschließung

Durch seine Lage an der Aspeystraße, die Wohnsammelstraßenfunktion hat, ist der 
Lebensmittelmarkt gut an das örtliche Straßennetz des Ortsteils Huckarde angebun-
den. Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung sind die verkehrlichen Auswirkungen 
des Planvorhabens auf das Verkehrsgeschehen untersucht worden und in Bezug zur 
heutigen Vorbelastung Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Anbindung an die As-
peystraße getroffen worden.1

Ausgehend von den Analyse-Verkehrsbelastungen der Aspeystraße auf der Grundla-
ge einer durchgeführten Verkehrszählung, wurde das voraussichtliche zusätzliche 
Verkehrsaufkommen des Marktes ermittelt und in eine Prognose-Verkehrsbelastung 
eingestellt. Insgesamt ergibt sich für den geplanten Discountmarkt eine Tagesge-
samtbelastung von 700 Kfz/Tag (Pkw -E/Tag) jeweils im Zu- und Abfluss.

Für den Nachweis der Leistungsfähigkeit unter Prognose-Verkehrsbelastungen wur-
de die Aspeystraße in ihrem bestehenden Ausbauzustand nicht verändert und die ge-
plante Parkplatzzufahrt wurde vorfahrtrechtlich untergeordnet an die Aspeystraße 
angeschlossen. Mit mittleren Wartezeiten von 2,2 sec/Fz im Zulauf von Norden 
(Linksabbieger) und 3 - 3,5 sec/Fz bei der Ausfahrt vom Parkplatz des Marktes so-
wohl in nördliche als auch in südliche Fahrtrichtung ergibt sich nicht nur eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit, vielmehr kann für alle Verkehrsströme ein sehr guter 
Verkehrsablauf nachgewiesen werden.

Zusammenfassend ist daher für die Qualität des Verkehrsablaufes festzustellen:
− Der Verkehrsablauf im Einmündungsbereich Aspeystraße / Zufahrt Parkplatz, mit 

entsprechender Wartepflicht der vom Parkplatz ausfahrenden Verkehrsteilnehmer 
gegenüber dem vorfahrtrechtlich übergeordneten Kfz-Verkehr im Zuge der 
Aspeystraße, ist sowohl morgens zwischen 6.00 und 9.00 Uhr als auch nachmit-
tags zwischen 15.00 und 19.00 Uhr als sehr gut zu bezeichnen.

− Ausgehend von jeweils kombinierten Fahrspuren in allen Zufahrten sind mit ma-
ximal 4 sec/Fz lediglich marginale Wartezeiten und Staulängen zu erwarten.

− In der Aspeystraße ist keine Änderung des bestehenden Straßenquerschnittes er-
forderlich. Die durch die neue Nutzung zusätzlichen Abbiegebeziehungen 

  
1 blanke verkehr.concept, Einzelhandelsstandort Aspeystraße in Dortmund-Huckarde - Verkehrsuntersu-

chung - Bochum, Mai 2002
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(Rechtsabbieger aus südlicher Richtung und Linksabbieger aus nördlicher Rich-
tung) können in den vorhandenen Geradeausfahrspuren abgewickelt werden.

− Bei der Ausfahrt vom geplanten Parkplatz ist ebenfalls eine kombinierte Fahrspur 
für Linkseinbieger und Rechtseinbieger ausreichend.

Auch für eine sichere Abwicklung des fußläufigen Verkehrs ergibt sich kein Aus-
bauerfordernis im Zuge der Aspeystraße. Die Aspeystraße ist beidseitig mit Gehwe-
gen auf Hochborden ausgestattet, so dass der Markt auch fußläufig gut erreichbar ist.

Die Bewohner des Siedlungsbereiches zwischen S-Bahnlinie und Westhusener Straße
können den Discountmarkt zu großen Teilen mit einer Wegeentfernung bis zu 500 m 
erreichen. Nur der nordwestliche Rand des Gebietes hat eine Wegeentfernung von 
max. 1.000 m bis zum geplanten Einzelhandelsstandort. Diese räumliche Nähe er-
möglicht, den Einkaufsweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchzuführen. Da alle 
Straßen dieses Gebietes zur Tempo-30-Zone gehören, ist ein sicheres Erreichen des 
Marktes gewährleistet. Ebenso begünstigt die Lage in der Nähe zum S-Bahnhalte-
punkt Dortmund-Huckarde eine Verknüpfung von Wegeketten.

5.2 Ruhender Verkehr

Die erforderlichen Stellplätze für den Markt sind unmittelbar dem Eingangsbereich 
des Marktes nördlich vorgelagert. Notwendig nach der Stellplatzverordnung 
(VV BauO NWR, Richtzahlen für den Stellplatzbedarf) ist 1 Stellplatz je 10 - 30m² 
Verkaufsfläche. Mit 80 geplanten Stellplätzen, entsprechend ca. 1 Stellplatz/10 m² 
Verkaufsfläche, wird ein ausreichendes Stellplatzangebot auch zur Deckung von 
Spitzenzeiten vorgehalten. Damit wird insbesondere den Anwohnerbelangen in der 
Aspeystraße Rechnung getragen, da bei einem zu geringen Stellplatzangebot sich der 
Parksuchverkehr im Nahbereich des Marktes in der Aspeystraße abspielen würde. 
Darüber hinaus werden in räumlicher Nähe zum Gebäudeeingang des Marktes 
15 Fahrradabstellplätze angeordnet. 

5.3 Öffentlicher Personennahverkehr

Die S-Bahnlinie S 2 verkehrt im 20-Minuten-Takt zwischen Dortmund-Haupt-
bahnhof und Mengede mit Weiterfahrt nach Recklinghausen, Essen bzw. Duisburg. 
Der Haltepunkt liegt am Rande des Plangebietes.



8

Auf der Erpinghofstraße / Parsevalstraße verkehrt die Linie 461 der DSW (Erping-
hofsiedlung - Huckarde - Rahm - Jungferntal) ebenfalls im 20-Minuten-Takt. Die 
nächstgelegene Haltestelle ist DO-Huckarde S. Sie liegt weniger als 100 m vom 
Plangebiet entfernt.

6. Umweltbelange

6.1 Umweltverträglichkeitsprüfung

Mit der Novellierung des BauGB 2001 muss jeder Bebauungsplan bzw. seine Ände-
rung auf die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach den Vorschriften des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG) 
untersucht werden. Unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-
Richtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 
27.07.2001 (BGBl. I S. 1950) ist es erforderlich, anhand der Merkmale des Vorha-
bens, des Standortes und der Merkmale der möglichen Auswirkungen, die UVP-
Pflicht eines bauplanungsrechtlichen Vorhabens festzustellen.

Eine Verpflichtung zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann nach § 3 Abs. 2 
UVPG auch durch mehrere Vorhaben ausgelöst werden, wenn diese in einem engen 
räumlichen Zusammenhang stehen. Die Stadt Dortmund plant neben der vorliegen-
den Bebauungsplanaufstellung keine weiteren Städtebauprojekte im angrenzenden 
Umfeld. Eine UVP-Pflicht aufgrund kumulierender Vorhaben besteht somit nicht.

Die hier beabsichtigte Einleitung eines Verfahrens für einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan ist nach der Anlage 1 zum UVPG innerhalb der dort unter der Nr. 18 
genannten bauplanungsrechtlichen Vorhaben als Bau eines Einkaufzentrums, eines 
großflächigen Einzelhandelsbetriebes bzw. eines sonstigen großflächigen Handelsbe-
triebes nach Nr. 18.6 einzustufen. Für solche Bauprojekte ist eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 5.000 m² zulässige Geschoss-
fläche überschreitet. Unterhalb dieses Schwellenwertes ist ab einer zulässigen Ge-
schossfläche von 1.200 m² eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorzunehmen, 
mittels derer festzustellen ist, ob eine UVP-Pflicht für das konkrete Vorhaben auf-
grund seiner umweltrelevanten Auswirkungen gegeben ist oder nicht.

Der vorliegende Planvorentwurf sieht einen Lebensmittel-Discount-Markt mit einer 
Verkaufsfläche von ca. 800 m² netto vor. 

Da der untere Schwellenwert von 1.200 m² zulässiger Geschossfläche bei einer Ver-
kaufsfläche von 800 m² erreicht wird, hat das Umweltamt der Stadt Dortmund für 
das Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-
Pflicht anhand der Merkmale des Vorhabens, des Standortes und der Merkmale der 
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möglichen Auswirkungen des Vorhabens durchgeführt. Diese allgemeine Vorprü-
fung kommt zu dem Ergebnis, dass eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Sinne des UVP – Gesetzes unterbleiben kann.

6.2 Eingriffsregelung

Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln. § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB bestimmt, dass bei Aufstellung der Bauleit-
pläne gem. § 1a die Belange des Umweltschutzes, auch durch die Nutzung erneuerba-
rer Energien, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Natur-
haushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seiner Rohstoffvor-
kommen, sowie des Klimas zu berücksichtigen sind. § 1a Abs. 1 BauGB beinhaltet 
die Vorgabe, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden 
soll und dabei Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 

Konkretere Regelungen zu Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
treffen die entsprechenden Fachgesetze wie das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und das Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NRW). Nach § 8 
Abs. 1 BNatSchG und § 4 Abs. 1 LG NRW gelten Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das 
Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können, als Eingriffe in 
Natur und Landschaft. § 4 Abs. 2 LG NRW definiert hierzu Eingriffstatbestände.

Der Verursacher eines Eingriffes ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen (Vermeidungsgebot) sowie unvermeidbare 
Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichspflicht - § 8 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG bzw. § 4 Abs. 4 LG NRW).

Der im Rahmen dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geplante Lebensmittel-
Discounter mit den dazu gehörigen Verkehrsflächen stellen einen Eingriff in Natur 
und Landschaft im Sinne des BNatSchG dar. Eine teilweise oder völlige Unterlas-
sung dieses Eingriffes, d.h. ein Verzicht bzw. Teilverzicht auf die geplanten Einzel-
handelsansiedlungen kann nicht erfolgen, da die vorgesehene Planung Grundlage für 
die Verbesserung der Versorgungssituation im Ortsteil Dortmund-Huckarde ist und 
damit zur Stärkung des Ortsteils in seiner Entwicklung beitragen soll.

Somit sind die zu erwartenden ökologischen Beeinträchtigungen unvermeidbar. Ge-
mäß § 1a BauGB in Verbindung mit § 8 a BNatSchG ist für den durch den vorha-
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benbezogenen Bebauungsplan vorgenommenen Eingriff in Natur und Landschaft ein 
Ausgleich zu erbringen. 

Die konkreten Regelungsmöglichkeiten ergeben sich aus § 1a Abs. 3 BauGB.

Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschafts-
bild landschaftsgerecht wieder hergestellt oder neu gestaltet ist (§ 8 Abs. 2 Satz 4 
BNatSchG ).

Um den Umfang des Ausgleichs ermitteln zu können, ist es erforderlich die Ein-
griffserheblichkeit festzustellen. Hierfür ist es notwendig die Bestandsituation aufzu-
nehmen und diese sowie den geplanten Eingriff zu bewerten und gegenüberzustel-
len2. Der sich daraus ergebende Ausgleichsbedarf ist mit den anderen öffentlichen 
und privaten Belangen der Planung abzuwägen und im erforderlichen Umfang durch 
geeignete Maßnahmen zu realisieren.

6.2.1 Beschreibung und Bewertung des Bestandes

Das Gebiet wird im Bereich des geplanten Einzelhandelsstandortes bisher überwie-
gend als Grabeland genutzt. Dazu sind die Einzelflächen meist eingezäunt worden; 
teilweise stehen kleine Hütten zur Lagerung von Geräten auf den Flächen. Das We-
genetz wird gebildet aus unbefestigten Pfaden. Die Gartenflächen werden zum An-
bau von Gemüse und Salat genutzt. Die in das Bearbeitungsgebiet hineinragende 
Hoffläche hinter dem Wohnhaus Aspeystraße 73 ist vollständig mit Betonplatten 
versiegelt. Die Fläche zwischen dem Hof und dem Grabeland im Südosten liegt 
brach. Hier haben sich Brombeergebüsche gebildet und in einem kleineren Teilbe-
reich Weidengebüsch bzw. Kirschenjungwuchs angesiedelt.

Im Plangebiet befinden sich 4 eingemessene Laubbäume (2 Weiden, 2 Eschen), die 
aufgrund ihres Stammumfanges von über 80 cm gem. der Dortmunder Baumschutz-
satzung unter Schutz stehen. Der übrigen Baumbestand ist nicht eingemessen. Es 
handelt sich um eine weitere jüngere Weide im Eingangsbereich an der Aspeystraße, 
2 Fichten im Hofbereich von Hausnummer 73. Innerhalb der Brachfläche und des 
Grabelandes stehen 4 jüngere und 8 ältere Kirschbäume. Diese Bäume fallen auf-
grund der Art (Obstbaum, Nadelbaum) bzw. des geringen Stammumfanges (Weide) 
nicht unter die Baumschutzsatzung. Die Bestandssituation auf der 5.950 m² großen 
Grundstücksfläche ist mit insgesamt 52.309 Punkten in der Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanz bewertet.

  
2 GrünKonzept, Landschaftsarchitekten BDLA Deppe: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Vorha-

benbezogenen Bebauungsplan HU 142 Einzelhandelsstandort Dortmund-Huckarde, Aspeystraße, März 
2003
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6.2.2 Beschreibung und Bewertung des Eingriffes

Die Ausweisung eines Lebensmitteldiscounters sowie die Stellplatzanlage mit 
80 Stellplätzen bedeuten eine großflächige Versiegelung des ehemals offenen Bo-
dens (ca. 63 %). Das Grabeland und das Brombeer-Weiden-Gebüsch gehen verloren. 
Im Rahmen der Baumaßnahmen müssen 3 Bäume, geschützt lt. Baumschutzsatzung 
der Stadt Dortmund, sowie weitere 16 Bäume gefällt werden.

Während der Bauphase werden durch Verdichtung und Bodenab- bzw. -auftrag 
nachhaltige Veränderungen der natürlichen Bodeneigenschaften bzw. die Zerstörung 
der Bodenstrukturen verursacht. Durch die geplanten Versiegelungen (Gebäude, 
Stellplatzanlage) werden natürliche Bodenstrukturen nachhaltig zerstört und die Er-
tragsfähigkeit des Bodens geht verloren. Die Nivellierung des Geländes führt zu ei-
ner Absenkung von ca. 1,00 m im Süden und einer Erhöhung am nördlichen Ende 
der Stellplatzanlage von ca. 2,30 bis 3,30 m. Der Höhenunterschied wird zur Aspey-
straße hin mit einer ca. 1,20 bis 1,50 m hohen Stützmauer abgefangen, nach Norden 
zu der privaten Grünflächen hin wird das Gelände angeböscht.

Das Kleinklima wird durch die Zunahme bioklimatisch ungünstiger Faktoren (Be-
bauung, Versieglung) negativ verändert. Die Rodung der Gehölzbestände und die an-
schließende Bebauung verändern das Stadtbild, Erholungsfläche geht verloren. 
Durch die Bebauung gehen die Vegetationsstrukturen Bäume, Gebüsch und Grabe-
land verloren.

6.2.3 Maßnahmen zur Grüngestaltung und zum ökologischen Ausgleich

Die Konzeption des Einzelhandelsstandortes ermöglicht eine rahmenbildende Ein-
grünung des Marktes mit Gebüschanpflanzung (zwischen dem Markt und der be-
nachbarten Wohnbebauung Nr. 73, auf der Rückseite des Marktes sowie entlang der 
Bahnstrecke und der Böschung der Stellplatzanlage). Die Einfassung der Stellplatz-
anlage zur Aspeystraße hin übernimmt eine geschnittene Hecke. Sie wird der Stütz-
mauer (Höhe am nördlichsten Punkt ca. 1,50 m) vorgelagert. Die Stellplatzanlage 
wird zur Minderung der kleinklimatischen Auswirkungen der versiegelten Flächen 
und zur visuellen Aufwertung mit Einzelbäumen begrünt. Der Begrünungsanteil: pro 
4 angefangene Stellplätze ein Baum, also 20 Bäume, wird durch die 11 Bäume in-
nerhalb der Stellplatzanlage und zusätzlich durch 9 rahmenbildende Bäume in der 
umgebenden Strauchpflanzung erreicht. Die restlichen Vegetationsflächen werden 
mit bodendeckenden Gehölzen und Stauden bepflanzt. Darüber hinaus werden 
5 Bäume als Ersatzmaßnahme für den Verlust der lt. Baumschutzsatzung der Stadt 
Dortmund geschützten Bäume angepflanzt.

Mit den vorbeschriebenen Maßnahmen kann im Planbereich der Eingriff lediglich zu 
ca. 51,5 % des erforderlichen Ausgleichsumfangs kompensiert werden.
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Tabelle: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Bestand Planung
Code Biotoptypen Biotop- Fläche Bewertungs- Co- Biotoptypen Biotop- Fläche Bewertungs-

wert (m²) zahl wert (m²) zahl

BF33 Weide, ge-
schützt
Esche 

16 220 3.520 BF32 Baumgruppe 
Einzelbäume

13 390 5.070

BF32 Weide,jung 13 15 195 IA1 Baum in 
Baumscheibe

13 128 1.664

BF53 Kirschen, alt 14 484 6.776 BD3 Schnitthecke 11 10 110

BF52 Kirschen, jung 12 45 540 BB1 Gebüsche, 
Strauchhe-
cken

14 739 10.346

BF42 Fichten 12 46 552 HY5 Rasenfläche 
mit Versicke-
rung

7 970 6.790

BB1 Brombeer-
Weiden-
Gebüsch

14 706 9.884 HY2 wasserdurch-
lässige Versie-
gelung

3 907 2.721

HJ0 Grabeland 7 4.406 30.842 HY1 versiegelte 
Flächen (Stra-
ße)

0 1.436 0

HY1 versiegelter Hof 0 28 0 HN4 Bebauung 0 1.370 0

Eingriffsfläche (qm): 5.950 Eingriffsfläche (qm): 5.950

Gesamtpunkte Bestand: 52.309 Gesamtpunkte Planung: 26.701

Es werden daher externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die in der Gemarkung 
Oestrich, Flur 5, Flurstück 7 "Im Dahl" erfolgen. Das Flurstück mit einer Gesamtflä-
che von ca. 1,7 ha ist im Besitz des Vorhabenträgers, so dass die Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahme gewährleistet ist.

Die Ausgleichsfläche war ehemals ackerbaulich genutzt und grenzt im Nordwesten 
bzw. Südwesten an einen Wald (Eichen-/Hainbuchenwald) an. Die Ackerfläche ist 
im Herbst 2002 zu einem Wald mit ausgeprägtem Waldrand und Waldsaum umge-
wandelt worden. Die Fläche wird als Ökokonto beim Umweltamt der Stadt Dort-
mund für den Vorhabenträger geführt. Eine Teilfläche in der Größe von 2.328 m² 
wird dem Eingriff dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zugeordnet.
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Tabelle 4: externe Ausgleichsfläche, Teilfläche

Bestand Planung
Code Biotoptypen Biotop- Fläche Bewertungs- Code Biotoptypen Biotop- Fläche Bewertungs-

wert (m²) zahl wert (m²) zahl

Gemarkung Oestrich, Flur 5, Flurstück 7
Ausgleichsfläche: A  1.0, Teilfläche
HA0 Acker, brachge-

fallen, < 3 Jahre
6 2.328 13.968 AX12 Wald, Auf-

forstung
17 2.328 39.576

Flächensumme 2.328 Flächensum-
me

2.328

Gesamtpunkte Bestand: 13.968 Gesamtpunkte Planung: 39.576

Bilanz Ausgleichsfläche A 1.0, Teilfläche  (Gesamtpunkte Planung - Gesamtpunkte Bestand): 25.608

Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichsmaßnahme wird der Eingriff im Plangebiet 
vollständig kompensiert.

6.3 Immissionen

Durch das geplante Vorhaben entsteht gegenüber der Ist-Situation eine veränderte 
Immissionssituation infolge des erhöhten Verkehrsaufkommens auf der Aspeystraße, 
den Zu- und Abfahrtsverkehr auf der Stellplatzanlage, den Anlieferverkehr mit Lkw 
und ggf. Schallabstrahlungen durch lüftungs- und kältetechnische Aggregate.

Im Rahmen eines lärmtechnischen Gutachtens wurde daher geprüft, welche Immissi-
onen durch den Betrieb des Marktes auf den Umgebungsbereich ausgehen und wel-
che Schallschutzerfordernisse notwendig werden.3

Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zur Wohnbebauung im Südwesten des 
Plangebietes wird eine Einhausung der Anlieferung notwendig. 

Die max. zulässige Schallabstrahlung für Lüftungs- und Kälteanlagen ist im Bebau-
ungsplan ebenfalls festgesetzt und ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
Mit den vorgenannten Schallschutzmaßnahmen können die erforderlichen Immissions-
Richtwerte an den Nachbargrundstücken eingehalten werden.

  
3 Ingenieurbüro für Akustik und Bauphysik Schwetzke & Partner: Neubau Aldi-Markt Dortmund-Huckarde, 

Aspeystraße, Dortmund 27.08.02, Ergänzung 11.03.2003
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6.4 Altlasten

Das Plangebiet hat in der Karte der Altstandorte und Altablagerungen (Stand Sep-
tember 2000) des Umweltamtes der Stadt Dortmund keine Eintragungen. Auch sonst 
liegen keine Hinweise auf Bodenkontaminationen dieses Standortes vor.

6.5 Methanausgasungen

Die Karte der potentiellen Methanaustritte im Stadtgebiet Dortmund (Stand 01/99) 
unterteilt das Stadtgebiet in mehrere Bereiche der Austrittswahrscheinlichkeit. Der 
Planbereich liegt in der Zone 1, in der Methangasaustritte wenig wahrscheinlich sind.

Im Rahmen der baugrundtechnischen Untersuchungen wurde aus 3 Rammkernson-
dierungen Bodenluft gewonnen und auf deponietypische Gase untersucht. In den 
entnommenen Bodenluftproben konnte kein Methan nachgewiesen werden. Siche-
rungsmaßnahmen werden daher nicht erforderlich.

7. Ver- und Entsorgung

7.1 Gas, Wasser, Strom

Die Wasser-, Strom- und Gasversorgung des Gebietes kann durch Anschluss an die 
vorhandenen Netze sichergestellt werden.

7.2 Entwässerung

• Niederschlagswasser

Für die Ableitung des Regenwassers werden die Regelungen des § 51a Landeswas-
sergesetz NW zugrunde gelegt, wonach die Grundpflicht besteht, das Nieder-
schlagswasser bei Neubebauung vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in 
ein Gewässer einzuleiten.

Als Fläche für die Versickerung des Niederschlagswassers steht die ca. 860 m² um-
fassende private Grünfläche nördlich des Marktes und der Stellplatzanlage zur Ver-
fügung. Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit wurde eine entsprechende Bo-
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denuntersuchung durchgeführt.4 Im Ergebnis wurde festgestellt, dass schwach durch-
lässige Böden anstehen, die die Errichtung einer Versickerungsanlage unter Berück-
sichtigung einer ggf. längeren Verweildauer von Niederschlagswässern in den Versi-
ckerungsmulden ermöglichen.

Als notwendige Versickerungfläche werden 400 m² bestimmt, die innerhalb der pri-
vaten Grünfläche zur Verfügung gestellt werden können. Das anfallende Wasser 
wird oberflächlich mehreren hintereinander geschalteten Mulden, die dem Höhenni-
veau des Geländes angepasst sind, zugeführt, in der das Wasser zunächst durch eine 
Humusschicht in eine als Speicher dienende Kiesschicht einsickert und verzögert in 
den natürlich anstehenden Boden gelangt. Der Mindeststauraum der Mulden wird mit 
95 m³ festgelegt. Bei einer Sickerfläche von 400 m² entspricht dies einer Stauhöhe 
von 0,24 m.

• Schmutzwasser

Das anfallende Schmutzwasser des Marktes wird dem Mischwasserkanal in der As-
peystraße zugeführt.

8. Sonstige Belange

l Denkmalschutz
Innerhalb des Plangebietes als auch im Umgebungsbereich befinden sich keine in 
die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragenen unbeweglichen Denkmale. 
Ebenso liegen keine Erkenntnisse vor, dass es sich hier um einen bodenarchäolo-
gisch relevanten Bereich handelt. Vorsorglich wird ein Hinweis zur Meldepflicht 
bei Entdeckung von Bodenfunden in den Bebauungsplan aufgenommen.

l Bergbau
Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass es sich bei dem Plangebiet um einen vom 
Bergbau beeinträchtigten Bereich handelt.

  
4 AWG Rummel & Knüfermann, Untergrunderkundung zur Beurteilung der Möglichkeit einer Versickerung 

von Oberflächenwässern, Bauvorhaben Nahversorgungszentrum Aspeystraße, Dortmund-Huckarde, 
28.03.2003
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9. Städtebauliche Zahlenwerte

Größe des Plangebietes 5.950 m²

davon:

überbaubare Flächen (Markt) 1.370 m²

interne Verkehrs- und Stellplatzflächen 2.330 m²

Grün-/Pflanzflächen 2.250 m²

10. Planverwirklichung / Kosten

Die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird durch den zwischen 
der Stadt Dortmund und dem Vorhabenträger abgeschlossenen Durchführungsver-
trag, Teil A sowie den Durchführungsvertrag - Teil B - geregelt. Sämtliche durch das 
Vorhaben ausgelöste Kosten gehen zu Lasten des Vorhabenträgers.

Dortmund, 

Ostholt
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor
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Anlagen (Fachgutachten)

l blanke verkehr.concept, Verkehrsuntersuchung, Mai 2002

l GrünKonzept, Landschaftsarchitekten BDLA, Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan HU 142 "Einzelhandelsstandort Dortmund-
Huckarde, Aspeystraße", 23.09.2002

l Ingenieurbüro für Akustik und Bauphysik Schwetzke & Partner: Neubau Aldi-Markt 
Dortmund-Huckarde, Aspeystraße, Dortmund 27.08.2002

l AWG Rummel & Knüfermann, Umwelt-Hydro-Ingenieurgeologie, Untergrunder-
kundung zur Beurteilung der Möglichkeit einer Versickerung von Oberflächenwäs-
sern, Bauvorhaben Nahverkehrszentrum Aspeystraße, Dortmund-Huckarde, Dort-
mund, 28.03.2003
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